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Im Kanton Basel-Stadt gibt es eine grosse Anzahl von Sportvereinen, welche darauf angewiesen 
sind in den staatlichen Sporthallen zu trainieren. Doch fast alle Turnhallen bleiben während der 
gesamten unterrichtsfreien Zeit geschlossen und die Hallensportler können aus diesem Grund 
während zwölf Wochen im Jahr nicht trainieren. Somit fallen sämtliche Trainings- und 
Übungseinheiten während insgesamt einem Viertel des Jahres aus. Im Vergleich ist es im Kanton 
Basellandschaft selbstverständlich, die Hallen während den Schulferien – sogar kostenlos - zu 
nutzen. 

Der Bedarf ist zweifellos vorhanden. Dass die Nachfrage nach Turnhallen tendenziell abnimmt, 
trifft keineswegs zu; vielmehr haben sich die Sportvereine mittlerweile an diesen Zustand gewöhnt, 
denn viele Anfragen der Sportvereine wurden in der Vergangenheit von der Verwaltung abgelehnt. 

Die Grundreinigung, Wartung der Hallen und Reparaturen der Geräte beansprucht zweifellos Zeit. 
Diese Arbeiten könnten jedoch durchaus in den Sommermonaten durchgeführt werden, in welchen 
die Vereine eher im Freien trainieren. Wünschenswert, wäre somit, zumindest während den 
Winter-, Frühlings- und Herbstferien, die Hallen für die Sportvereine nutzbar zu machen. 

Auch wenn damit Mehrkosten verbunden wären, aus Sicht des Sportes wäre es zu befürworten, 
die Hallennutzungen zu verlängern. Das Sportamt wäre sogar darauf angewiesen, die 
Sportflächen zu erhöhen. 

In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Könnten die Sporthallen im Kanton Basel-Stadt auch während einem Grossteil der 
Schulferien für die Sportvereine nutzbar gemacht werden? 

2. Welche zusätzlichen Kosten würden dabei anfallen? 

3. Würden den Sportvereinen zusätzliche Kosten für die Nutzung auferlegt werden müssen? 

4. Was spricht gegen eine Nutzung der Turnhallen während den Schulferien? 
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